
 
 

  

Gesetz 
über die Entlöhnung und Entschädigung von 
Behörden und Kommissionen 
(Behördengesetz) 

Nachtrag vom 17. Dezember 2018 

Der Kantonsrat des Kantons Obwalden 

beschliesst. 

I. 

Der Erlass GDB 130.4 (Gesetz über die Entlöhnung und Entschädigung 
von Behörden und Kommissionen [Behördengesetz] vom 3. Septem-
ber 1999) (Stand 1. Juli 2018) wird wie folgt geändert: 

Art.  8 Abs. 2 (aufgehoben), Abs. 3 (aufgehoben), Abs. 4 (aufgehoben) 

2 Aufgehoben 

3 Aufgehoben 

4 Aufgehoben 

II. 

Keine Fremdänderungen. 

III. 

Keine Fremdaufhebungen. 

IV. 

Dieser Nachtrag tritt am 1. Januar 2019 in Kraft. Er untersteht dem fakultati-
ven Referendum. 

http://gdb.ow.ch/data/130.4/de


 

 

Sarnen, 17. Dezember 2018 Im Namen des Kantonsrats 
Der Ratspräsident: Peter Wälti 
Der Ratssekretär: Beat Hug 

 


